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Erwägungen

E. 1
(Formelles) 2.a. Auf das Dienstverhältnis des Beschwerdeführers, der zunächst als
Angestellter auf Probe und ab 1. März 1991 als nichtständiger Angestellter beschäftigt war,
ist die Angestelltenordnung von 10. November 1959 (AngO, SR 172.221.104) anwendbar.
Gemäss Art. 11 AngO kann dem Angestellten eine seinen Fähigkeiten entsprechende
andere Tätigkeit zugewiesen werden, wenn es der Dienst oder die wirtschaftliche
Verwendung der Arbeitskräfte erfordert. b. Der Beschwerdeführer führt aus, dass die
Angestelltenordnung keinen Hinweis auf eine Rückstufung im Zusammenhang mit einer
Pflichtenheftänderung enthalte. Damit will er offenbar geltend machen, dass die
vorliegende Rückstufung grundsätzlich unzulässig sei.

E. 2
Zunächst ist klarzustellen, dass der vom Beschwerdeführer verwendete Begriff
«Rückstufung» als «Rückversetzung» zu verstehen ist. Denn eine Rückstufung liegt dann
vor, wenn unveränderte Pflichten in eine tiefere Besoldungsklasse eingestuft werden, was
im vorliegenden Fall nicht zutrifft (vgl. Schroff Hermann / Gerber David, Die Beendigung
der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen, St. Gallen 1985, N. 196 ff.). Was die
inhaltliche Seite des Einwandes betrifft, so ist festzuhalten, dass eine Änderung des
Pflichtenhefts nicht zwingend eine Rückversetzung zur Folge hat. Vorliegend wurde die
Rückversetzung deshalb vorgenommen, weil das neue Pflichtenheft des Beschwerdeführers
gegenüber den bei der Anstellung vorgesehenen Verantwortlichkeiten in wesentlichen
Punkten eingeschränkt wurde. Im übrigen ist die Behörde gestützt auf Art. 11 AngO
berechtigt, durch eine Änderung des Pflichtenheftes den Aufgabenkreis des Betroffenen zu
verändern und diesen, wenn es als angezeigt erscheint, in eine andere Gehaltsklasse
einzureihen. Einer weitergehenden Kompetenzzuweisung durch die Angestelltenordnung
bedarf es hiefür nicht.

E. 3
Störungen im Zweierbüro und defekte Drucker Zeit verloren. Seit der Überwindung dieses
Leistungsengpasses seien seine Leistungen stets besser geworden.

E. 4
insbesondere unter Berücksichtigung des von der Vorinstanz angestellten ETH-weiten
Vergleichs und eines Vergleichs mit Pflichtenheft und Gehaltsklasse der Mitarbeiter des
Beschwerdeführers. c. Angesichts der eindeutigen Aktenlage und namentlich der
mehrfachen Ermahnungen des Beschwerdeführers erscheint sowohl die Änderung seines
Pflichtenhefts als auch die Bewertung seiner Tätigkeit aufgrund dieses neuen Pflichtenhefts
und damit seine Rückversetzung in die 14. Gehaltsklasse durch die Vorinstanz als
angemessen und nicht willkürlich. Bei der vorliegenden Sachlage gab es für die Vorinstanz



keine Veranlassung, auf den Schulungsvorschlag des Beschwerdeführers vom 1. April 1992
einzugehen, zumal dieser bereits im Mai 1991 ein Intensivprogramm absolviert hatte.

E. 5
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